
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL 
DES STADTRATES VON OLTEN 

 
 
vom 30. Juli 2012 Akten-Nr. 13/11, 18/21 Prot.-Nr. 180 
 
 
Sozialregion Olten/Nachtragskredit 
 
1. Ausgangslage 

Mit separatem Bericht und Antrag informierte die Sozialdirektion über die vorgezogene Reorga-
nisation der Sozialregion. Der Stadtrat begrüsste die geplanten Sofort-Massnahmen (SR vom 
13.02.2012). Zur Bewältigung der Notlage wurden mehr Aufträge als budgetiert an Dritte verge-
ben. 
 
Ende Juni gab das Amt für soziale Sicherheit die Fallzahlen der Sozialregionen bekannt. Für die 
Sozialregion Olten ergibt sich folgendes Bild: 
 

Sozialregion Olten, Entwicklung 31.12.2008 - 31.12.2011 

 
Dossier Stellen SH F-AS 

Total 
SH 

Total 
VB Zunahme  in % 

31.12.2008 1490 18.63 873 121 994 496 
  31.12.2009 1557 19.46 916 119 1035 522 67 4.50 

31.12.2010 1628 20.35 989 103 1092 536 71 4.56 
31.12.2011 1816 22.70 1061 112 1173 643 188 11.5 
Zunahme 08-11 326 4.08 188 -9 179 147 326 21.88 
 
Die Anwendung des Stellenschlüssels ergibt folgendes Resultat: 
 

Ressourcen (Dossierzahlen 31.12.11) 

     

 
Soll 

Toleranz 
10% Ist Abweichung 

Sozialregion 
Olten 22.70 20.43 18.30 2.13 
 
Die zweite Quartalsabrechnung der Arkadis wies Kosten von ca. Fr. 40‘000.-- pro Quartal aus. 
Budgetiert sind Fr. 25‘000.--. Entsprechend ist ein Nachtragskredit von Fr. 60‘000.-- zu beantra-
gen. 
 
2. Erwägungen 

Durch den steten Zuwachs der Fallzahlen ist die Sozialregion unter anhaltendem Druck. Innert 
dreier Jahre sind die Fallzahlen um 20% gestiegen. Die Arbeiten sind dennoch zu erledigen. Der 
Kindes- und Erwachsenenschutz ist zu gewährleisten, Notleidende sind zu unterstützen. Einzel-
ne Fälle mussten deshalb zur Führung an die Familienberatungsstelle der Stiftung Arkadis ver-
geben werden.  
 
3. Wirtschaftlichkeit 

Für das Jahr 2012 budgetierte die Sozialregion Fr. 100‘000.-- für Fallführungen bei der Arkadis. 
Pro Quartal entspricht dies einem Betrag von Fr. 25‘000.--. Die Abrechnung der Arkadis 2. Quar-
tal 2012 weist Kosten von Fr. 40‘000.-- pro Quartal aus. Somit ist mit Kosten von Fr. 160‘000.-- 



anstatt von 100‘000.-- für die Fallführung bei der Arkadis zu rechnen. Zu Gunsten des Kontos SR 
580.362.02 ist ein Nachtragskredit von Fr. 60‘000.-- zu sprechen. 

 
 

Beschluss: 
 
1. Zugunsten des Kontos SR 580.362.02 wird ein Nachtragskredit von Fr. 60‘000.-- bewilligt. 
 
2. Die Sozialdirektion wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
 


